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1 Vorwort

Mit dem abschließenden Beitrag dieses 
Themenheftes „Inklusion und Sprache“ 
ziehen wir ein kritisches Resümee, das 
ein von uns Autoren und vielen Leserin-
nen und Lesern empfundenes Dilemma 
thematisiert: Die Kluft zwischen dem 
sprachheilpädagogisch Notwendigen 
und den konkreten Bedingungen zur Re-
alisierung dieser Notwendigkeiten in der 
schulischen Praxis.

Die vorliegenden Artikel dieses The-
menheftes zeigen die professionsspezifi-
schen Ansätze sprachheilpädagogischer 
Wirkungsfelder und bringen die Kom-
plexität sprachheilpädagogischer For-
schung und Praxis zum Ausdruck. In 
seinem Magazinbeitrag resümiert von 
Knebel diskursiv zu den administrati-
ven Vorgaben der KMK, dass die Emp-
fehlungen zur sonderpädagogischen För-
derung im Förderschwerpunkt Sprache 
„durchaus inhaltliche Anregungen ent-
halten, […] nicht aber konzeptionelle 
Grundlagen, die die jeweiligen Fachdis-
ziplinen – hier: die Sprachbehinderten-
pädagogik – zu liefern haben“ (von Kne-
bel 2013). Das uns und Ihnen, verehrte 
Leserinnen und Leser, vorliegende The-
menheft kann als ein Beitrag verstanden 
werden, der die Arbeit an eben diesen 
konzeptionellen Grundlagen eindrucks-
voll dokumentiert.

Zugleich sind in der konzeptionellen 
Grundlagenarbeit wissenschaftliche Leit-
orientierungen formuliert, die von der 
Praxis aufgenommen werden können und 
sich in konkreten Handlungsfeldern be-
währen wollen und müssen. Und eben 
diese Handlungsfelder gilt es nun abschlie-
ßend noch einmal zu skizzieren und die 
zzt. in Deutschland vorhandenen Gelin-
gensbedingungen kritisch zu hinterfragen.

Unter Rückbezug auf unsere Erfah-
rungen als ehemalige dgs-Landesvorsit-
zende in Niedersachsen sowie auf Er-
fahrungen im Einsatz in Grundschulen 
und weiterführenden Schulen als Lehr-

kräfte und auf Erfahrungen mit Ver-
handlungen auf der Schulleitungsebene 
werden wir diese Gelingensbedingun-
gen zum Thema machen. Unabhängig 
von den derzeit sehr unterschiedlichen 
Versuchen der Umsetzung zur Entwick-
lung eines inklusiven Bildungssystems in 
den verschiedenen Bundesländern sind 
jedoch im Vorfeld Grundannahmen für 
die Entwicklung eines inklusiven Schul-
systems zu formulieren, die im Folgen-
den kurz skizziert und einer kritischen 
Bewertung unterzogen werden. 

2 Grundannahmen

Der Gedanke der uneingeschränkten 
Teilhabe behinderter und von Behinde-
rung bedrohter Kinder und Jugendlicher 
an den Bildungsprozessen des allgemei-
nen Schulwesens hat in den vergange-
nen Jahren eine Fülle einschlägiger und 
zukunftsweisender pädagogischer Fach-
publikationen bestimmt. Beinahe aus-
nahmslos wird die Idee einer inklusiven 
Beschulung gestützt und unter der Prä-
misse diskutiert, dass die fachliche Pro-
fessionalität, die in den verschiedenen 
sonderpädagogischen Bereichen besteht, 
als wertvolle Ressource einem inklusiven 
Schulsystem zugute kommt. Qualitäts-
merkmale sprachbehindertenpädagogi-
scher Fachlichkeit sind in dem schon zi-
tierten Beitrag von von Knebel in diesem 
Heft zu lesen (von Knebel, 2013).

Mit dem Inkrafttreten der UN-Be-
hindertenrechtskonvention durch die 
Bundesregierung am 26. März 2009 ha-
ben die Bundesländer begonnen, sehr 
unterschiedliche Wege zu einem inklusi-
ven Schulsystem einzuschlagen. Die po-
litisch hervorgebrachten Strukturen ha-
ben mit der Leitidee der Inklusion un-
seres Erachtens kaum noch zu tun – die 
Ressource „Sonderpädagogik“ steht wie 
in der Vergangenheit noch immer unter 
dem viel beschriebenen Ressourcen-Eti-
kettierungsvorbehalt. Wenn überhaupt, 

dann sind durch die Weisungen der Kul-
tusministerien allenfalls Strukturen ge-
schaffen worden, die eine nach außen 
hin statistisch höhere Quote von Schü-
lerinnen und Schülern mit sonderpäda-
gogischem Unterstützungsbedarf im Ge-
meinsamen Unterricht generieren. Die 
Frage nach der Qualität professionel-
ler Förderung ist jedoch auf der Stre-
cke geblieben. Wohlfeile Formulierun-
gen in den Papieren der neuen gesetzli-
chen und untergesetzlichen Regelungen 
suggerieren lediglich, dass die Länder ih-
rer Pflicht zur Entwicklung eines quali-
tativ hochwertigen inklusiven Schulsys-
tems nachkämen.

Ist die Inklusive Schule aber nicht 
mehr als nur eine Schule, die jetzt auch 
etikettierte Schülerinnen und Schüler 
mit so genanntem Bedarf an sonderpä-
dagogischer Unterstützung bzw. Förder-
bedarf zu ihrer Schülerschaft zählt? Der 
in der vielzitierten UN-Konvention zu-
grunde gelegte Behinderungsbegriff 
sieht „Behinderung“ nicht länger als Ei-
genschaft einer Person, sondern viel-
mehr als Ausdruck einer Situation. Es 
geht damit also weniger um den Grad 
der Schädigung eines Menschen selbst, 
sondern um die Frage der Beeinträchti-
gung von Handlungsmöglichkeiten, die 
durch situative Gegebenheiten für Men-
schen entstehen. Damit geht es also letzt-
lich gar nicht ausschließlich um Behin-
derung, vielmehr geht es um Benachteili-
gung. Benachteiligungen aber entstehen 
immer dann, wenn die Anforderungen 
eines Systems an die Funktionalität eines 
Menschen nicht in eine Passung zu des-
sen aktuellen Handlungsmöglichkeiten 
und Lebensweltorientierungen gebracht 
werden. Wenn Barrieren durch sprach-
liche Anforderungen im Unterricht auf-
gebaut werden und Hilfe und Unterstüt-
zung durch fehlende fachliche Hand-
lungskompetenz ausbleibt, dann bleiben 
Benachteiligungen bestehen. Seit Jahren 
weist der Bildungsbericht für Deutsch-
land unter anderem sozio-kulturell un-
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günstige Lebensbedingungen für Kinder 
und Jugendliche als Barriere für gelin-
gende Teilhabe aus. Bildungsgerechtig-
keit ist dort in Gefahr, wo Schülerinnen 
und Schülern durch ihre Herkunft oder 
Hautfarbe, durch ihr Elternhaus, durch 
ihre Religionszugehörigkeit u.v.m. Chan-
cen verwehrt werden. Hier werden Be-
nachteiligungsfaktoren genannt, denen 
eine inklusive Schule begegnen muss. 
Die Sonderpädagogik alleine kann diese 
Aufgabe nicht leisten. Die Entwicklung 
der Inklusiven Schule ist eine Aufgabe 
des allgemeinen Schulsystems. Sonder-
pädagogik wird dort zu einer Ressource, 
wo sie dem System Schule zur Verfügung 
gestellt wird und nicht in feinpeniblen 
Schlüsseln mit dem Maß „Unterrichts-
stunde“ quasi Huckepack von Schüle-
rinnen und Schülern mit sonderpäda-
gogischen Gutachten und administrati-
ven Verfügungen in eine Schule hinein- 
und wieder hinausgetragen wird. Son-
derpädagoginnen und Sonderpädagogen 
sind Experten für die Einschätzung von 
Entwicklungsverläufen von Kindern und 
Jugendlichen – jeweils in ihrem Förder-
bereich. Sie verfügen über verschiedene 
professionell erarbeitete Expertisen und 
sind damit hoch spezialisiert. Professio-
nelle Unterstützung der Entwicklung ge-
lingender sprachlicher Handlungsmög-
lichkeiten setzt dezidierte Kenntnisse 
zur Sprachentwicklung mit der diagnos-
tischen Einschätzung der aktuellen und 
individuellen Sprachhandlungsfähigkeit 
eines Kindes in Beziehung und weiß, auf 
der Grundlage didaktischer Strukturie-
rung eine methodisch angemessene Pas-
sung zwischen den bereits entwickelten 
und noch zu entwickelnden sprachli-
chen Fähigkeiten eines Kindes herzustel-
len. Eine solche fachliche Expertise ist 
das Ergebnis einer qualifizierten theore-
tischen und praktischen Ausbildung, die 
viele Jahre in Anspruch nimmt. Auch das 
ist der Grund, warum Sonderpädagogin-
nen und Sonderpädagogen in Deutsch-
land nicht zu allgemeinen Allroundern 
ausgebildet werden, die von allem nur 
ein bisschen wissen und können. Im Re-
gelfall erwerben Studierende der Sonder-
pädagogik an den verschiedenen Studi-
enstandorten in Deutschland die Exper-
tisen zweier Förderschwerpunkte und 
stellen damit wertvolle Ressourcen für 
das System Schule zur Verfügung. Wenn 
sich aber der Einsatz von Sonderpäda-
goginnen und Sonderpädagogen in ei-
ner Schule, die sich als inklusiv bezeich-
net, dann in einer allgemeinen Rechnung 

von Stunden pro Klasse pro Woche auf-
geht und vorhandene und ggf. erkannte 
Barrieren für Schülerinnen und Schüler 
unberücksichtigt lässt, werden die pro-
fessionellen Ressourcen, die über spezia-
lisierte Fachkräfte in die Schule kommen, 
zugunsten der Statistik der Unterrichts-
versorgung geopfert.

Die Umsetzungen zur Entwicklung 
eines inklusiven Schulsystems sind wie 
schon erwähnt in Deutschland sehr un-
terschiedlich. Wenn in Berlin am 17. und 
18. Juni 2013 bei einer Veranstaltung der 
Kultusministerien einzelne Teilnehmer 
die Inklusion in Deutschland als heraus-
ragend und den eingeschlagenen Weg als 
gelungen bezeichnen, wagen wir einzu-
werfen, ob die einzelnen Bundesländer 
ihre Hausaufgaben überhaupt gemacht 
haben. Der benannte föderale Flicken-
teppich der Vergangenheit im Bildungs-
wesen hat nun noch einige Flicken dazu 
bekommen, ohne dass ein wirklich in-
klusives Schulsystem in Sicht wäre.

Die Einbindung von Kindern und 
Jugendlichen mit Förderbedarf in ein 
leistungsorientiertes Schulsystem führt 
nach einer aktuellen Vergleichsstudie 
von Mahlau (2013) zwischen inklusi-
ven und separierenden Unterrichtskon-
zepten nicht automatisch zu einer besse-
ren sprachlichen Leistungsfähigkeit von 
Schülerinnen und Schülern mit spezifi-
schen Sprachentwicklungsstörungen. Im 
Gegenteil: „Im Gemeinsamen Unterricht 
ist die sprachliche Leistungsfähigkeit der 
Kinder […] tendenziell geringer“ (ebd., 
18). Es bleibt zu fragen, ob dadurch nicht 
sogar die Prämisse der gesellschaftlichen 
Teilhabe – und damit der Kerngedanke 
der UN-Behindertenrechtskonvention 
– auf der Strecke bleibt. Muss nicht in-
klusive Beschulung auch das Ziel verfol-
gen, jedem Kind einen nach seinen Fä-
higkeiten und Fertigkeiten entsprechen-
den Schulabschluss zu vermitteln? Von 
Nöten ist dazu eine stark individuali-
sierte und entwicklungsbezogene Päd-
agogik, die den Einzelnen und seinen 
schulischen Werdegang bis zum Schul-
abschluss im Blickpunkt hat. Und mög-
licherweise sollte es auch Ziel sein, dass 
ein Kind mit spezifischen Sprachent-
wicklungsstörungen in Bayern die glei-
chen Chancen vorfindet wie in Schles-
wig-Holstein oder in jedem anderen 
Bundesland und umgekehrt.

Mit der radikalen Auflösung der För-
derschule Schwerpunkt Sprache und der 
zugleich unzureichenden Ressourcenzu-
weisung an die Regelschule wird nun in-

nerhalb eines bestehenden Systems ein 
tradierter Teilbereich aufgegeben, der in 
der Vergangenheit nachweislich zu aus-
bildungsqualifizierenden Schulabschlüs-
sen führte.

3 Gelingensbedingungen

Die Aufgabenfelder, in denen Sonderpä-
dagoginnen und Sonderpädagogen im 
Förderschwerpunkt Sprache arbeiten, 
umfassen:
1. Aufgaben der Beratung, die gegen-

standsspezifisch als kollegiale Bera-
tung, Beratung der Erziehungsbe-
rechtigten, Beratung bezüglich der 
Gewährung von Nachteilsausglei-
chen und bezüglich spezifischer Hil-
fen ausgerichtet ist,

2. Aufgaben der Koordination und Mit-
wirkung im Bedingungsfeld sprach-
diagnostischer Fundierung und 
sprachdidaktischer Strukturierung,

3. Aufgaben in der Förderung und The-
rapie zur vorbeugenden, begleiten-
den und ergänzenden Unterstützung 
der Schülerinnen und Schüler im 
Unterricht,

4.  Aufgaben im Bereich der Einzel- und 
Kleingruppenförderung zur Intensi-
vierung sprachlicher Erfolge,

5. sowie Aufgaben mit professionsspe-
zifischen Ansätzen in institutiona-
lisierten Netzwerken auf regionaler 
und überregionaler Ebene.

Alle Arbeitsfelder verlangen ein hohes 
Maß an kontinuierlicher und verlässli-
cher Zusammenarbeit in multiprofes-
sionellen Teams. Diese Kernbedingung 
sehen wir mit Blick auf die Umsetzungen 
der inklusiven Schule zurzeit als (weitest-
gehend) nicht gegeben. Die derzeit noch 
kindgebundene Zuweisung von Stunden 
durch sonderpädagogische Fachkräf-
te jedweder fachlicher Expertise macht 
diese Voraussetzung zunichte. Viele Son-
derpädagoginnen und Sonderpädagogen 
finden sich an gleich mehreren Schulen 
wieder. Eine Bündelung von Stunden-
kontingenten ist oftmals schon aus orga-
nisatorischen Gründen der Stundenplan-
gestaltung nicht möglich und so wird der 
Einsatzort „inklusive Regelschule“ für 
die Sonderpädagoginnen und Sonder-
pädagogen zur Stippvisite. Von einem 
Gelingen der Bedingungen kann dann 
kaum mehr gesprochen werden.

Die Fragwürdigkeit dieser Gelin-
gensbedingungen wird deutlicher, wenn 



268 Praxis Sprache | 4/2013

M
ag

az
in

Gelingensbedingungen schulischer Praxis im Förderschwerpunkt Sprache   Olaf Daum & Andreas Pohl

sich der Blick noch konkreter auf die ein-
zelnen Aufgabenfelder richtet:

3.1  Aufgabenfeld Beratung
Beratung in sprach(behinderten)päda-
gogischen Kontexten unterscheidet sich 
durch seine gegenstandspezifische Aus-
richtung maßgeblich von Beratung in 
anderen Bereichen. So ist die möglicher-
weise zu verändernde Haltung im Um-
gang mit Eltern sprachbehinderter Kin-
der der Regelschullehrkräfte ebenso Ziel 
wie die Veränderung der oft skeptischen 
Haltung von Eltern gegenüber der Regel-
schule und deren an Leistungen orien-
tiertes pädagogisches Handeln. Hier eine 
vertrauensvolle Basis für eine schüler-
orientierte Zusammenarbeit zu schaffen, 
bei der auch die Belange der Eltern als 
„Fachmann“ für ihr Kind Berücksichti-
gung findet, ist ein außerordentlich sen-
sibles und auch zeitintensives Feld in der 
Beratung. Zudem ist die Einbeziehung 
außerschulischer Erkenntnisse in den 
Unterricht ein wesentlicher Beitrag im 
Regelschulsystem. Aber ebenso ist die 
beratende Rolle der Sprachbehinderten-
pädagogen in Gesamt- und Fachkonfe-
renzen für konzeptionelle Überlegungen 
zu Veränderungen des Schulprogramms, 
der schuleigenen Lehrpläne sowie bei 
Anschaffungen neuer Lehrbücher oder 
anderer Materialien immer mit Blick auf 
den Lerngegenstand Sprache eine zent-
rale Aufgabe. Darüber hinaus ist das Ge-
spräch mit Schulleitungen hinsichtlich 
rechtlicher Gegebenheiten ebenso Teil 
der Beratungsaufgabe von Sprachbehin-
dertenpädagogen wie die Klärung, Erar-
beitung und Vermittlung von Nachteils-
ausgleichen für einzelne Schülerinnen 
und Schüler.

3.2  Aufgabenfeld Diagnostik
In den von Werning (2012) formulierten 
Leitlinien der inklusiven pädagogischen 
Arbeit heißt es u. a.: „Sonderpädago-
gen und Sonderpädagoginnen arbeiten 
nicht mehr überwiegend kindzentriert, 
sondern entwickeln in Kooperation mit 
den Lehrkräften […] Lern- und Entwick-
lungsmöglichkeiten für Kinder mit er-
schwerten Lernbedingungen im gemein-
samen Unterricht“ (ebd., 55). Werning 
verweist hier nicht nur auf die spezifi-
schen Ressourcen, die Sonderpädagogen 
und Sonderpädagoginnen bereitstellen 
können, vielmehr ist diese Leitlinie, die 
mit Blick auf das Aufgabenfeld Diagnos-
tik von einer punktuellen Statusdiagnos-
tik zur einer kontinuierlichen Prozess-

diagnostik ausgeht, in die grundsätzliche 
Struktur von Teamarbeit eingebunden. 
Gleiches wird auch in den Empfehlun-
gen der Europäischen Agentur zur Ent-
wicklung der Sonderpädagogik für die 
Weiterentwicklung sonderpädagogischer 
Diagnostik in inklusiven Kontexten he-
rausgearbeitet (von Knebel 2010). Die 
„Mitgestaltung des diagnostischen Pro-
zesses durch andere Fachkräfte“ (ebd.) 
ist hier ein zentrales Thema. Förderung – 
hier als Prozess des Ergebnisses der Erar-
beitung von Entwicklungsmöglichkeiten 
verstanden – steht also mit der diagnosti-
schen Arbeit in einem zirkulären Prozess 
und beschreibt damit das Vorgehen einer 
diagnosegeleiteten Förderung.

Die Möglichkeit einer kontinuierli-
chen und verlässlichen Zusammenarbeit 
zwischen den Lehrkräften in der Schule 
ist für das praktische Gelingen damit 
eine unabdingbare Voraussetzung. 

3.3  Aufgabenfeld Unterricht
Unterrichten ist mehr als Wissensver-
mittlung einer Lehrkraft an die Schüle-
rinnen und Schüler. Unterricht ist nicht 
nur didaktisch strukturiert, sondern 
braucht – wie jede Art der Förderung 
auch – die Möglichkeit und den Raum 
der Beziehungsgestaltung zwischen 
Lehrkräften und Schülern. Auch hier tor-
pedieren die beschriebenen Bedingun-
gen des „reisenden Sonderpädagogen“ 
diesen Grundsatz. Guter Unterricht will 
nicht nur durchgeführt werden, sondern 
es bedarf auch der Zeit gemeinsamer Pla-
nung und Reflexion. In der unterrichtli-
chen Arbeit an sprachlichen Lerngegen-
ständen, bedarf es einer vertrauensvollen 
Beziehung, da es nicht um ein Repara-
turdienstverhalten geht. Unterricht, der 
Aspekte einer spezifischen Sprachför-
derung berücksichtigen will, greift auf 
gestaltete sprachliche Lernarrangements 
zurück, die entsprechend erziehungs- 
und bildungstheoretisch begründet wer-
den können und zugleich diagnostisch 
fundiert sind. Er führt Schülerinnen und 
Schüler absichtsvoll in Problemsituati-
onen, in denen Sprache und Sprechen 
eine besondere Bedeutung erhalten und 
genügt damit dem Kriterium der Lebens-
weltorientierung. So werden sprachliche 
Zielstrukturen unter Berücksichtigung 
der von Schülerinnen und Schülern be-
reits entwickelten sprachlichen Fähigkei-
ten und Fertigkeiten handlungsorientiert 
evoziert.

Die Lehrkräfte der Regelschule sind 
hervorragend ausgebildete Fachdidakti-

kerinnen und -didaktiker und verfügen 
über einen großen Fundus an methodi-
schem Handlungswissen und -können. 
Das spezifische Repertoire von Sprach-
behindertenpädagogen kann in gelun-
gener Kooperation nun den Unterricht 
um pädagogisch notwendige Förderas-
pekte hinsichtlich der Berücksichtigung 
von spezifisch sprachlichen Lernbarrie-
ren professionell erweitern. „Gemeinsa-
mer Unterricht in sprachlich heteroge-
nen Lerngruppen wird durch die Exper-
tise von Lehrkräften gestützt, die die Per-
spektive von sprachlich-kommunikati-
ven Problemlagen differenziert erkennen 
und gezielte Maßnahmen und Förder-
ansätze in das allgemeine Schulsystem 
im Sinne eines Kompetenztransfers inte-
grieren. Die systemorientierte Unterstüt-
zung dient allen Schülerinnen und Schü-
lern und schafft gleichsam eine präven-
tive und ausgleichende Wirkung.“ (Stit-
zinger 2013, 308)

3.4  Aufgabenfeld Spezifische  
Förderung/Therapie

Ebenso wie die Unterstützung einzelner 
Schülerinnen und Schüler im Unterricht 
kann es zeitweise sinnvoll sein, einzel-
ne Kinder alleine oder in Kleingruppen 
zielspezifisch zu fördern, um geeignete 
Prozesse zur erfolgreichen Teilnahme 
am allgemeinen Unterricht einzuleiten 
oder zu stützen. Somit gewinnen auch in 
diesem Kontext die Prinzipien der diag-
nostischen Verankerungen und didakti-
schen Strukturierung an Bedeutung. Die 
Sprachbehindertenpädagogen greifen 
auf entwickelte Konzepte zurück, die in 
der „Gestaltung von Sprachfördersitua-
tionen nicht nur den Anspruch der me-
thodischen Angemessenheit erfüll[en], 
sondern darüber hinaus auch erzie-
hungswissenschaftlich verankert [sind]“ 
(von Knebel 2013, S. 233). 

3.5  Aufgabenfeld Netzwerkarbeit
Die Vernetzung und der Austausch von 
Erfahrungen der Sprachbehindertenpä-
dagogen in inklusiven Kontexten ist ein 
unverzichtbarer Bestandteil ihrer Aufga-
ben. Für jede Form der Sprachförderung 
muss eine geeignete Organisationsform 
gefunden werden. Das Herstellen dieser 
„Institutionellen Passung“ (ebd.) be-
schreibt eine hochkomplexe Form der 
Vernetzung multiprofessioneller Struk-
turen, die u. a. ein nicht unerhebliches 
Kontingent zeitlicher Ressourcen in der 
Arbeit in Anspruch nimmt und nicht 
ausschließlich vor Ort in der Schule, son-
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dern auch an anderen Orte geleistet wer-
den muss (Stitzinger 2013).

In der Entwicklung inklusiver Schul-
strukturen zählt zum Aufgabenfeld der 
Netzwerkarbeit ebenfalls der Aufga-
benbereich „Fortbildung“. Da gegen-
standspezifische – hier: die auf Spra-
che und Sprechen bezogenen Aspekte –  
Überlegungen in der konzeptionel-
len Schulentwicklung eine Rolle spielen 
müssen, wird die regelmäßige Planung 
und Bereitstellung von Fortbildungen zu 
spezifischen Themen, die aus der fach-
disziplinären Arbeit der Sprachbehin-
dertenpädagogik hervorgeht, eine Her-
ausforderung darstellen. Ohne dass die 
Sprachbehindertenpädagogin oder der 
–pädagoge selbst Fortbildungen durch-
führen muss, können hier Angebote von 
Fachverbänden ebenso genutzt werden 
wie Kontakte zu anderen Sonderpädago-
ginnen aus Wissenschaft und Praxis.

4 Fazit und Einladung zur 
Diskussion

Die eingangs beschriebene Kluft zwi-
schen den schon erarbeiteten Bausteinen 
sprachheilpädagogischer Konzeptent-
wicklung in Theorie und Praxis einerseits 
und den administrativen Vorgaben mit 
nur marginal zur Verfügung gestellten 
finanziellen, sächlichen und personellen 
Ressourcen  andererseits dürfte nach den 
hier skizzierten Feldern unschwer zu er-
kennen sein. 

Wie nun geht es weiter? Uns ist 
durchaus bewusst, dass sowohl Politiker 
als auch Vertreter und oftmals schon fast 
missionarisch ausgerichtete Befürworter 
„der Inklusion“ die schon viel gestellte 
kritische Frage nach den strukturellen 
und personellen Ressourcen wie einen 
Klotz am Bein empfinden und am liebs-
ten sofort wieder abschütteln würden. 
Und dennoch – und dafür stehen wir ein –  
die Frage muss immer wieder auf den 
Tisch! Mit einem „Der Weg ist das Ziel“ 
wollen und können wir uns nicht länger 
abspeisen lassen. Es steht zu viel auf dem 
Spiel: Allem voran das Wohl der betrof-
fenen Kinder und Jugendlichen, aber in 
gleicher Weise auch das Wohl und die 
Gesundheit der Lehrkräfte, die für ihre 
Schülerinnen und Schüler tagtäglich im-
mensen Einsatz zeigen. Deshalb sind 
Zielsetzungen, wenn sie auch zunächst 

vorläufig sind und auch später entspre-
chender Korrekturen benötigen, not-
wendig. Und auch der in der Diskussion 
häufig angeführte Weg der Förderschule 
als Sackgasse im Bildungssystem greift 
nicht. Erkenntnisse hierüber stammen in 
der Regel aus der Förderschule Schwer-
punkt Lernen. Die schulische Laufbahn 
ehemals sprachbehinderter Kinder ver-
läuft deutlich positiver und erfolgrei-
cher (Haid/Isele 2012). An dieser Zielset-
zung muss sich ein inklusives Schulsys-
tem messen lassen.

Die Deutsche Gesellschaft für Sprach-
heilpädagogik e.V. setzt sich als Fachver-
band seit Jahrzehnten für die Belange der 
von Sprachbehinderung bedrohten und 
betroffenen Schülerinnen und Schüler 
ein und wird dies auch in Zukunft mit 
professioneller Weitsicht und Sorgfalt 
tun. Der Verband versteht sich als kon-
struktiver Gesprächspartner im wissen-
schaftlichen Diskurs, in der praktischen 
Arbeit vor Ort und in der Politik. Sowohl 
auf der Ebene der Länder als auch auf der 
Ebene des Bundes wird die Diskussion 
fortgeführt werden müssen.

Mit dem im Vorwort vom Bundes-
vorsitzenden der dgs e.V., Gerhard Zupp, 
zitierten Positionspapier „Mit Sprache 
teilhaben“ des Fachverbandes von 2010 
(www.dgs-ev.de/positionen) hat die dgs 
e.V. eindeutig Stellung bezogen. Seitdem 
ist viel geschehen – die Länder haben 
sich auf den Weg gemacht! oder: Haben 
sich die Länder auf den Weg gemacht?

Wir laden Sie ein, einen Beitrag zu 
dieser Diskussion zu leisten. Regelmäßig 
werden die zentralen Positionen der dgs 
e.V. vom Bundesvorstand überarbeitet 
und um Antworten auf aktuelle Fragen 
und Problemlagen ergänzt. Der Bundes-
vorstand ist das Gremium des Fachver-
bandes, das Ihre Interessen vertritt und 
sich an höheren Stellen Gehör verschafft.

Wir bitten Sie, verehrte Leserinnen 
und Leser, uns Ihre Meinung zu sagen! 
Schildern Sie aus Ihrer Sicht die Bedin-
gungen des Gelingens und des (Noch-)
Nichtgelingens bei der Entwicklung ei-
nes inklusiven Schulsystems, das den Be-
langen von Schülerinnen und Schülern 
mit sprachlichen Beeinträchtigungen an-
gemessen begegnen will.

Schicken Sie uns Ihre Meinung als 
Leserbrief an die Leserbrief-Adresse der 
dgs-Sprachheilarbeit – Praxis Sprache 
(leserbrief@sprachheilarbeit.eu).

Ihre Zuschriften werden wir auf der 
Homepage der Deutschen Gesellschaft 
für Sprachheilpädagogik (dgs) e.V. un-
ter dem Menüpunkt „Leserbriefe Praxis 
Sprache“ veröffentlichen und damit einer 
breiten Leserschaft zur Verfügung stel-
len1.

Wir freuen uns auf Ihre Zuschriften!
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